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RS OGH 1984/10/30 10Os83/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1984

Norm

StGB §198

Rechtssatz

Durch eine nicht im Einvernehmen mit dem Verp1ichteten durch einen Dritten (hier: dem Vater des Täters) für ihn

geleistete Zahlung wird die Annahme einer vorsätzlichen Verletzung der Unterhaltsp1icht weder auf der Objektiven

noch auf der subjektiven Seite in Frage gestellt.
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